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1. Jetzt auch NRW: Verlängerung der Abga-
befrist für eine elektronisch übermittelte 
Einkommensteuererklärung

Das Finanzministerium NRW hat am 30.3.2017 mit-
geteilt, dass Stpfl., die ihre Einkommensteuererklä-
rung 2016 auf elektronischem Wege authentifiziert 
übermitteln, eine verlängerte Abgabefrist bis zum 
31.7.2017 eingeräumt wird. Voraussetzung ist eine 
Registrierung unter www.elster.de bis Ende Mai. Dies 
gilt ausdrücklich auch für die Stpfl., die verpflichtet 
sind, ihre Einkommensteuererklärung elektronisch 
abzugeben, wie z.B. Gewerbetreibende und Selb-
ständige.

Bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besteht 
nur dann eine Pflicht zur Abgabe einer Einkommen-
steuererklärung, wenn sie neben ihrem Arbeitslohn 
im zurückliegenden Jahr weitere positive Einkünfte, 
wie z.B. solche aus Vermietung und Verpachtung, 
erzielt oder Lohnersatzleistungen wie z.B. Arbeits-
losengeld erhalten haben und diese Einkünfte und 
Leistungen einen Betrag von 410 € übersteigen. Aber 
auch gewährte Freibeträge für den Lohnsteuerab-
zug oder z.B. die Steuerklassenkombination III/V bei 
Ehegatten/eingetragenen Lebenspartnern, die beide 
Arbeitslohn beziehen, führen zur Abgabepflicht. Ggf. 
kann aber auch die freiwillige Abgabe einer Einkom-
mensteuererklärung sinnvoll sein. In diesem Fall ist 
allerdings die gesetzliche Abgabefrist unbeachtlich. 
Vielmehr muss die freiwillige Abgabe einer Einkom-
mensteuererklärung innerhalb der Verjährungsfrist 
von vier Jahren erfolgen.

§§ Hinweis:

Immer mehr Bundesländer gewähren ihren Steuerzahlern 
eine automatische Fristverlängerung, wenn sie ihre Steu-
ererklärungen elektronisch einreichen. Entsprechende Mit-
teilungen liegen bereits aus Baden-Württemberg, Hessen, 
Nordrhein-Westfalen und Bayern vor. Es ist zu vermuten, 
dass sich weitere Bundesländer anschließen werden.

Sofern die Steuererklärung durch einen Steuerberater oder 
Lohnsteuerhilfeverein erstellt wird, endet die Frist weiterhin 
regelmäßig erst Ende Dezember und nicht bereits Ende Juli.

2. Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der 
Höhe der Kinderfreibeträge für 2014

Das Niedersächsische Finanzgericht ist der Ansicht, 
dass die steuerlichen Kinderfreibeträge in der für das 
Streitjahr 2014 geltenden Fassung gegen das Grund-
gesetz verstoßen und hat dazu mit Vorlagebeschluss 
vom 2.12.2016 das Bundesverfassungsgericht an-
gerufen (Aktenzeichen 7 K 83/16). Dieses muss nun 
entscheiden, ob die Kinderfreibeträge für das Streit-
jahr ausreichend hoch bemessen waren. 

§@ Handlungsempfehlung:

Hinsichtlich dieser Rechtsfrage ergehen Einkommensteu-
erbescheide vorläufig, so dass der einzelne Stpfl. keinen 
Einspruch einlegen muss. Vielmehr kann im Falle einer 
günstigen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
eine Änderung der bislang vorläufig ergangenen Einkom-
mensteuerveranlagung erfolgen.

3. Betriebsrentenstärkungsgesetz beschlos-
sen

Der Bundestag hat am 1.6.2017 das Betriebsren-
tenstärkungsgesetz (BRSG) beschlossen. Die erfor-
derliche Zustimmung des Bundesrats erfolgte am 
7.7.2017. Mit dem BRSG wird das System der be-
trieblichen Altersversorgung um eine Möglichkeit für 
die Sozialpartner, über Tarifverträge betriebliche Ver-
sorgungssysteme zu gestalten, erweitert. So können 
die Sozialpartner künftig auch sog. reine Beitragszu-
sagen vereinbaren, über Leistungen der durchführen-
den Einrichtungen entscheiden und rechtssicher Op-
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tions- beziehungsweise Opting-Out-Systeme in den 
Unternehmen und Betrieben einführen. 

Gerade für Geringverdiener ist es wichtig, dass sich 
ihre Arbeitgeber an der betrieblichen Altersvorsorge 
beteiligen, damit ein angemessener Versorgungsan-
spruch aufgebaut werden kann. Arbeitgeber sollen 
deshalb einen direkten Steuerzuschuss von 30 % 
erhalten, wenn sie Beschäftigten mit weniger als 
2 200 € monatlichem Bruttoverdienst eine Betriebs-
rente anbieten. Sie müssen dazu Beiträge zahlen – 
zwischen 240 € bis 480 € jährlich.

Zudem soll der Rahmen für steuerfreie Zahlungen 
in betriebliche Versorgungseinrichtungen auf bis zu 
8 % der Beitragsbemessungsgrenze in der Gesetzli-
chen Rentenversicherung angehoben werden. Diese 
liegt im Jahr 2017 bei 6 350 € Monatsverdienst.

Weiterhin wird die Riester-Grundzulage von derzeit 
154 € auf 175 € angehoben. Seit 2002 besteht die 
Möglichkeit, mit staatlicher Förderung eine zusätz-
liche kapitalgedeckte Altersvorsorge aufzubauen. Be-
schäftigte mit niedrigen Einkommen und mit Kindern 
erreichen durch die staat lichen Zulagen besonders 
hohe Förderquoten auf die von ihnen eingezahlten 
Beiträge. Sie werden auf diesem Wege gezielt beim 
Aufbau einer zusätzlichen Altersvorsorge unterstützt.

§§ Hinweis:
Die Neuregelung soll zunächst nur für ab 1.1.2018 neu ab-
geschlossene Entgeltumwandlungsvereinbarungen gelten.

4. Übernahme der Einkommensteuer für 
Geschenke an Geschäftsfreunde nicht 
abziehbar

Aufwendungen für Geschenke an Geschäftsfreunde 
sind steuerlich nicht abzugsfähig, wenn deren Wert 
im Wirtschaftsjahr 35 € übersteigt. Übernimmt der 
Stpfl. zusätzlich die Steuer, die durch die Zuwendung 
an den Beschenkten ausgelöst wird, ist auch inso-
weit der Betriebsausgabenabzug nicht zulässig. Die 
35 €-Grenze ist dann hinsichtlich des Werts des Ge-
schenks einschließlich der übernommenen Steuer zu 
prüfen. Dies hat der Bundesfinanzhof nun mit Urteil 
vom 30.3.2017 (Aktenzeichen IV R 13/14) entschie-
den.

Im Wirtschaftsleben ist es üblich, Geschäftspartner 
zu kulturellen und sportlichen Veranstaltungen ein-
zuladen. Solche Geschenke, die die Geschäftsbe-
ziehung fördern oder Neukunden anziehen sollen, 
können beim Empfänger zu einkommensteuerpflich-
tigen Einnahmen führen. Müsste der Empfänger den 
Wert der Einladung versteuern, würde der Zweck 
des Geschenks vereitelt. Deshalb ist es dem Schen-
kenden gestattet, die auf das Geschenk entfallende 
Einkommensteuer des Beschenkten zu übernehmen. 
Macht er von diesem Recht Gebrauch, wird die Steu-
er bei ihm mit einem Pauschsteuersatz von 30 % 
erhoben. Durch die Übernahme der Versteuerung 
kommt es neben dem eigentlichen Geschenk auch 
zu einem sog. „Steuergeschenk“.

Im Urteilsfall hatte ein Konzertveranstalter in gro-
ßem Umfang Freikarten an Geschäftspartner verteilt. 
Soweit diesen dadurch steuerpflichtige Einnahmen 
zugeflossen sind, hatte er pauschalerweise Ein-
kommensteuer auf die Freikarten an das Finanzamt 
abgeführt. Diese Steuer hat der Bundesfinanzhof nun 
als weiteres Geschenk beurteilt mit der Folge, dass 
diese das steuerliche Schicksal der Zuwendung – 
hier der Freikarten – teilt. Zählt die verschenkte Frei-
karte zum unangemessenen Repräsentationsauf-
wand, muss das auch für die übernommene Steuer 
gelten. Ein Betriebsausgabenabzug kommt danach 
nicht in Betracht, wenn der Wert des Geschenks und 
die dafür anfallende Pauschalsteuer insgesamt 35 € 
übersteigen. Damit ist das Abzugsverbot auch dann 
anzuwenden, wenn diese Betragsgrenze erst auf 
Grund der Höhe der Pauschalsteuer überschritten 
wird.

§§ Hinweis:

Wirtschaftlich ist also sowohl das Geschenk als auch die 
hierauf vom Stpfl. getragene Pauschalsteuer aus versteu-
ertem Einkommen zu tragen, so dass die Zuwendung ver-
gleichsweise hohe Kosten verursacht.

5. Gewerbesteuerliche Hinzurechnung bei 
Zwischenvermietung

Der Bundesfinanzhof bestätigt mit Urteil vom 
8.12.2016 (Aktenzeichen IV R 55/10), dass die Hin-
zurechnung verausgabter Miet- und Pachtzinsen 
bei der Ermittlung der Bemessungsgrundlage der 
Gewerbesteuer auch in Zwischenvermietungsfäl-
len stattfindet. Im Ergebnis kommt es dann zu einer 
mehrfachen Hinzurechnung, nämlich zum einen bei 
der Gewerbesteuer des Zwischenvermieters und 
zum anderen auch bei der Gewerbesteuer des letzt-
lichen Mieters.

Dieses Ergebnis leitete der Bundesfinanzhof aus dem 
Gesetzeswortlaut ab. Eine „Benutzung“ der gemiete-
ten oder gepachteten unbeweglichen Wirtschaftsgü-
ter des Anlagevermögens im Sinne dieser Vorschrift 
liege auch dann vor, wenn diese Wirtschaftsgüter zur 
Erzielung von Einkünften an eine weitere Person ver-
mietet werden (Zwischenvermietung). Die „Durchlei-
tung“ der Immobilien steht der Hinzurechnung nicht 
entgegen. Dem Gesetz lassen sich keine Anhalts-
punkte dafür entnehmen, Zwischenvermietungen 
nicht bei der Hinzurechnung zu berücksichtigen.

§§ Hinweis:

Der Bundesfinanzhof stellt zudem klar, dass in derartigen 
Fällen eine Kürzung für zum Betriebsvermögen des Un-
ternehmers gehörenden und nicht von der Grundsteuer 
befreiten Grundbesitz nicht erfolgen darf, da diese ein Ei-
gentum an dem Grundbesitz voraussetzt. Gerade in Unter-
nehmensgruppen sollten Zwischenvermietungsfälle wegen 
der gewerbesteuerlichen Mehrfachbelastung vermieden 
werden.
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Es habe deshalb eine echte gewinnneutrale Real-
teilung stattgefunden.

§§ Hinweis:
Die Spielräume für eine buchwertneutrale Auseinanderset-
zung bei einer Personengesellschaft sind also abermals 
ausgeweitet worden. Allerdings bleibt die Reaktion der 
Finanzverwaltung abzuwarten. Bislang legt diese den Be-
griff der Realteilung eng aus.

7. Zwischenstaatlicher Austausch von 
Informationen über Finanzkonten und 
 Kapitaleinkünfte

Nach den Vorgaben des Finanzkonten-Informations-
austauschgesetzes werden zum 30.9.2017 erstmals 
die Informationen über Finanzkonten in Steuersachen 
zwischen dem Bundeszentralamt für Steuern und der 
zuständigen Behörde des jeweils anderen Staats 
ausgetauscht. Zu den Staaten, mit denen der auto-
matische Austausch von Informationen über Finanz-
konten in Steuersachen erfolgt, zählen insbesondere 
die Mitgliedstaaten der EU, aber auch etliche Dritt-
staaten. Die  Staatenliste hat das Bundesfinanzminis-
terium mit Schreiben vom 6.4.2017 (Aktenzeichen 
IV B 6 – S 1315/13/10021:046) bekannt gegeben.

Parallel dazu läuft der Datenaustausch zu anderen 
Staaten über weitere Standards. Zu nennen ist insbe-
sondere der neue globale Standard für den automa-
tischen Informationsaustausch (AIA). Der Standard 
sieht vor, dass Staaten, die den AIA untereinander 
vereinbart haben, gegenseitig Informationen über Fi-
nanzkonten austauschen. Über diesen Standard läuft 
insbesondere der Informationsaustausch mit der 
Schweiz. Die Schweiz sammelt seit dem 1.1.2017 
erstmals Daten und wird diese im Jahr 2018 austau-
schen. 

§§ Hinweis:
Mit diesen Maßnahmen soll die grenzüberschreitende Steu-
erhinterziehung verhindert werden.

8. Aufwendungen für die Erneuerung einer 
Einbauküche in einer vermieteten Immo-
bilie

Der Bundesfinanzhof hatte mit Urteil vom 3.8.2016 
(Aktenzeichen IX R 14/15) entschieden, dass die 
Aufwendungen für die komplette Erneuerung einer 
Einbauküche (Spüle, Herd, Einbaumöbel und Elek-
trogeräte) in einem vermieteten Immobilienobjekt 
nicht sofort als Werbungskosten bei den Einkünften 
aus Vermietung und Verpachtung abziehbar sind. 
Vielmehr müssen die Kosten über einen Zeitraum 
von zehn Jahren im Wege der Absetzungen für Ab-
nutzung zu jährlich gleichen Beträgen abgeschrieben 
werden.

Die Finanzverwaltung hat nun mit Schreiben des 
Bundesfinanzministeriums vom 16.5.2017 (Akten-
zeichen IV C 1 – S 2211/07/10005 :001) mitgeteilt, 

6. Buchwertfortführung bei Ausscheiden 
aus Personengesellschaft gegen Übertra-
gung von Einzelwirtschaftsgütern

Der Bundesfinanzhof erweitert abermals den An-
wendungsbereich der gewinnneutralen Realteilung. 
Zuletzt mit Urteil vom 30.3.2017 (Aktenzeichen 
IV R 11/15) hat das Gericht entschieden, dass eine 
gewinnneutrale Realteilung in allen Fällen der Sach-
wertabfindung eines ausscheidenden Gesellschaf-
ters vorliegt, wenn er die erhaltenen Wirtschaftsgüter 
weiter als Betriebsvermögen verwendet. So wird eine 
Buchwertfortführung auch dann ermöglicht, wenn 
der ausscheidende Gesellschafter lediglich Einzel-
wirtschaftsgüter ohne sog. Teilbetriebseigenschaft 
erhält. Damit wendet sich der BFH ausdrücklich ge-
gen die Auffassung der Finanzverwaltung, die eine 
Gewinnneutralität nur dann gewähren will, wenn der 
ausscheidende Gesellschafter einen Teilbetrieb oder 
einen Mitunternehmeranteil erhält.

Kurz zuvor erging ein weiteres Urteil zu diesem The-
ma. Die beiden entschiedenen Urteilsfälle  stellen sich 
wie folgt dar:

 » Im Fall des Urteils v. 30.3.2017 (Aktenzeichen 
IV R 11/15) hatte ein Gesellschafter seinen Anteil 
an einer KG zunächst in eine neu gegründete Ein-
Mann-GmbH & Co. KG eingebracht, die dann so-
gleich unter demselben Datum aus der KG aus-
schied. Zur Abfindung erhielt die ausscheiden-
de neue Gesellschaft alle Wirtschaftsgüter eines 
nicht als Teilbetrieb organisierten Geschäftsbe-
reichs der KG, den sie anschließend fortführte. 
Der Bundesfinanzhof stuft diesen Vorgang als ge-
winnneutrale unechte Realteilung ein. Sowohl die 
Einbringung des Mitunternehmeranteils in die neu 
gegründete Gesellschaft als auch die Übernahme 
der Wirtschaftsgüter bei Ausscheiden aus der KG 
sei nach den einschlägigen gesetzlichen Regelun-
gen jeweils steuerneutral, also ohne Aufdeckung 
von stillen Reserven. Alle Rechtsgeschäfte seien 
je für sich unter die steuerrechtlichen Tatbestän-
de zu subsumieren, sodass keine Zusammenfas-
sung der beiden zum gleichen Datum stattfinden-
den Vorgänge erfolgen dürfe, was zu einer Steuer-
pflicht geführt hätte.

 » Das Urteil v. 16.3.2017 (Aktenzeichen IV R 31/14) 
betraf einen Fall, in dem eine von Vater und 
Sohn betriebene GmbH & Co. KG aufgelöst wor-
den war. Von den Wirtschaftsgütern des Gesell-
schaftsvermögens erhielt der Vater nur einen ge-
ringen Teil, den er fortan einer GmbH & Co. KG, 
an der er beteiligt war, zur Verfügung stellte. Der 
Sohn blieb mit dem wesentlichen Teil des ehema-
ligen Gesellschaftsvermögens weiter alleine be-
trieblich tätig. Das Finanzamt hatte eine gewinn-
neutrale Realteilung abgelehnt, weil die betriebli-
che Tätigkeit fortgesetzt worden sei. Der Bundes-
finanzhof stützte sich demgegenüber darauf, dass 
die Tätigkeit der Gesellschaft infolge ihrer Auflö-
sung und Vollbeendigung eingestellt worden sei. 
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Diese Änderung gilt rückwirkend ab dem 1.1.2016, 
so dass für alle Übertragungen im Jahr 2016 statt des 
bisherigen Kapitalisierungsfaktors von 17,8571 nur 
noch ein Faktor von 13,75 zur Anwendung kommt.

Zur rückwirkenden Änderung des Kapitalisierungs-
zinssatzes hat sich nun mit gleichlautendem Län-
dererlass vom 11.5.2017 die Finanzverwaltung (z.B. 
Aktenzeichen NRW S 3233 – 100 – V A 6) wie folgt 
geäußert:

 » Die rückwirkende Anwendung betrifft alle nicht 
bestandskräftigen Wertfeststellungen für Bewer-
tungsstichtage nach dem 31.12.2015 und vor 
dem 1.7.2016.

 » In allen nicht bestandskräftig veranlagten Fest-
stellungen, in denen das vereinfachte Ertrags-
wertverfahren anwendbar ist, ist der gemeine 
Wert des Betriebsvermögens oder des Anteils am 
Betriebsvermögen oder von Anteilen an Kapital-
gesellschaften unter Anwendung des Kapitalisie-
rungsfaktors von 13,75 festzustellen. Soweit ein 
bestandskräftiger Feststellungsbescheid zu Un-
gunsten eines Beteiligten geändert wird, z.B. auf 
Grund eines geänderten Grundlagenbescheids, 
so ist zu prüfen, ob auch der geänderte Kapita-
lisierungsfaktor zugunsten des Stpfl. Anwendung 
finden kann. Der gesetzliche Änderungsrahmen 
für gegenläufige Berichtigungen ist zu beachten.

 » Die geänderten Bewertungen sind grds. auch bei 
der Festsetzung der Erbschaft-/Schenkungsteuer 
zu beachten.

 » Wenn sich der festgestellte gemeine Wert im Rah-
men der erbschaftsteuerlichen Verschonung bei 
der Festsetzung der Erbschaft- und Schenkung-
steuer zum Nachteil des Erwerbers auswirkt, ist 
jedoch im Einzelfall auf Antrag beim zuständigen 
Erbschaft- bzw. Schenkungsteuerfinanzamt eine 
abweichende Steuerfestsetzung vorzunehmen. 
Den Berechnungen zur Prüfung der Grenze von 
50 % bzw. 10 % bei der Quote des Verwaltungs-
vermögens und der Berechnung des Sockelbe-
trags für die Finanzmittel ist der im vereinfachten 
Ertragswertverfahren auf der Grundlage des Ka-
pitalisierungsfaktors von 17,8571 errechnete Wert 
des Werts des Betriebsvermögens oder des An-
teils am Betriebsvermögen oder von Anteilen an 
Kapitalgesellschaften zu Grunde zu legen. 

§§ Hinweis:
Geänderte Wertfeststellungen sind also unter Hinzuziehung 
steuerlichen Rats sorgfältig zu prüfen. Soweit sich diese ne-
gativ auf die erbschaftsteuerliche Verschonung auswirken 
könnten, ist ein Antrag auf Anwendung der Übergangsre-
gelung zu prüfen.

dass diese Rechtsprechung allgemein verbindlich ist. 
Danach ist die Einbauküche (Spüle, Herd, Einbaumö-
bel und Elektrogeräte) in einer vermieteten Immobilie 
ein eigenständiges und einheitliches, auf zehn Jahre 
abschreibbares Wirtschaftsgut.

§§ Hinweis:
Grundsätzlich ist diese geänderte Rechtsprechung in al-
len offenen Fällen anzuwenden. Bei Erstveranlagungen bis 
einschließlich des Jahres 2016 wird es aus Vertrauensge-
sichtspunkten von der Finanzverwaltung aber nicht bean-
standet, wenn der Stpfl. unter Hinweis auf die bisherige 
Rechtsprechung die Erneuerung der Spüle und des (nach 
regionaler Verkehrsauffassung erforderlichen) Herds als so-
fort abzugsfähigen Erhaltungsaufwand behandelt.

§§ Handlungsanweisung:
Bei Ersatz oder erstmaligem Einbau einer Einbauküche kann 
also kein sofortiger Werbungskostenabzug vorgenommen 
werden. Werden bei einer bestehenden Einbauküche aber 
einzelne Elemente, wie z.B. Herd oder Kühlschrank ausge-
tauscht, so liegt insoweit Erhaltungsaufwand vor.

9. Rückwirkende Änderung des Kapi-
talisierungsfaktors beim vereinfachten 
Ertragswertverfahren

Die Bewertung von Unternehmensvermögen und 
Anteilen an Kapitalgesellschaften für Zwecke der 
Erbschaft-/Schenkungsteuer erfolgt grds. zum ge-
meinen Wert. Dieser ist vorrangig aus Verkäufen un-
ter fremden Dritten der zurückliegenden zwölf Mo-
nate vor dem Bewertungsstichtag abzuleiten. Sind 
solche Verkäufe nicht vorhanden – was bei kleinen 
und mittelständischen Unternehmen die Regel sein 
dürfte – so ist der gemeine Wert unter Berücksichti-
gung der Ertragsaussichten des Unternehmens oder 
einer anderen anerkannten, auch im gewöhnlichen 
Geschäftsverkehr für nichtsteuerliche Zwecke übli-
chen Methode (insbesondere nach dem Bewertungs-
standard IDW S 1 oder in bestimmten Branchen 
gebräuchliche Bewertungsverfahren) zu ermitteln. 
Alternativ kann eine Bewertung nach dem ebenfalls 
gesetzlich geregelten sog. vereinfachten Ertrags-
wertverfahren erfolgen, soweit dieses Verfahren nicht 
zu offensichtlich unzutreffenden Ergebnissen führt. 
Bei dem vereinfachten Ertragswertverfahren wird aus 
den steuer lichen Ergebnissen der letzten drei Jah-
re unter Berücksichtigung punktueller Bereinigung 
um Sondereffekte ein Jahresertrag ermittelt, der als 
nachhaltig erzielbar angesehen und zur Ermittlung 
des Unternehmenswerts mit einem festen Kapitali-
sierungsfaktor multipliziert wird. 

Der Kapitalisierungsfaktor, der, multipliziert mit 
dem nachhaltig erzielbaren Jahresertrag, den Un-
ternehmenswert ergibt, wurde nun grundsätzlich auf 
13,75 festgeschrieben. Der Faktor beruht auf einem 
Zinssatz von 7,2727 % (Basiszinssatz 2,7727 % zzgl. 
4,5 % Zuschlag). Per Rechtsverordnung kann der 
Zinssatz an die Zinsentwicklung angepasst werden; 
dies geschieht aber nicht mehr turnusgemäß wie 
bisher. Die Neuregelung führt aktuell also zu deutlich 
niedrigeren Ansätzen beim Unternehmensvermögen. 

Alle Informationen wurden sorgfältig geprüft. Für die Voll-
ständigkeit, Richtigkeit und letzte Aktualität kann dennoch 
keine Garantie übernommen werden.
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